
TIPP DES 
MONATS

Ja, Ich möchte weitere Informationen. >>> Faxen Sie diese Seite an unsere Nummer (08245) 96 02 - 37

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir/uns auf:

per Telefon:	
______________________________

per Fax:	
______________________________

per E-Mail:	
______________________________

So erreichen Sie mich/uns:

Vorname, Name	
______________________________

Straße, Hausnummer	
______________________________

Postleitzahl, Ort	
______________________________

Ordnungsgemäße Rechnungen sichern Ihnen den Vorsteuerabzug und den Abzug als Betriebsausgabe!

In Zeiten leerer Staatskassen achten die Betriebsprüfer immer mehr auf formale Fehler in Rechnungen, und versagen den Vorsteuerabzug 
bzw. den Abzug als Betriebsausgabe. Ärgerliche und leicht vermeidbare Steuernachzahlungen könnten die Folge sein.

Hier die wesentlichen Voraussetzungen für den Erhalt des Vorsteuerabzuges:

Inhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung in Papierform

•• vollständiger Name und vollständige Anschrift des Rechnungsausstellers und Rechnungsempfängers
•• Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
•• Ausstellungsdatum
•• fortlaufende Rechnungsnummer
•• Menge und Art (handelsübliche Bezeichnung) der Gegenstände oder Umfang und Art der sonstigen Leistung
•• Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistungen
•• Steuersatz bzw. Hinweis auf Steuerbefreiung
•• Entgelt sowie im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts (z.B. Bonusvereinbarung)
•• Hinweis auf Aufbewahrungspflicht in bestimmten Fällen (z.B. Bauleistungen)

Zusätzliche Voraussetzungen bei elektronisch übermittelten Rechnungen (per E-Mail)

Prüfung aller eingehenden eRechnungen in drei Schritten:

•• Gültigkeit der Signatur (bei jeder eingehenden Rechnung). Diese Prüfung ist nur über das Internet bei den verschiedenen 		
	 Signaturanbietern rechtssicher möglich.

•• formelle Vollständigkeit für Vorsteuerabzug (siehe oben)
•• sachliche Richtigkeit

Hierfür benötigen Sie ein elektronisches Archivsystem für die 10jährige Aufbewahrung.

Unser Tipp: Bestehen Sie auf eine Rechnung in Papierform. Sie haben ein Recht darauf.
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